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Rechtssatz

Keine Folge

Abweisung einer Berufung gegen die Vorschreibung eines Kostenersatzes für die Entfernung und Aufbewahrung eines

verkehrsbeeinträchtigend abgestellten Kraftfahrzeuges (PKW) in der Höhe von S 1.260,-.

Der Antragsteller hat es unterlassen, seiner KonkretisierungspAicht nachzukommen und darzulegen, weshalb ihm bei

Entrichtung der Verwaltungsstrafe ein unverhältnismäßiger Nachteil entstehen würde.

Schlagworte
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